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RE,eHNUNGSHOF 

4/srv- 121jHE 

3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 
1033 Wien - Postfach 240 

Zl 469-01/85 

An 

das Präsidium 
des Nationalrates 

1010 Wie n 

Entsprechend einer Entschließung des Nationalrates 

beehrt sich der Rechnungshof, anverwahrt 25 Ausferti

gungen jener Stellungnahme vorzulegen, die er zu 

dem ihm Ubermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Energieförderungsgesetz 1979 geände!t 

wird, abgegeben hat. 

Beilagen 1985 02 21 

Der Präsident: 

B r 0 e s i g k e 

hu die Kidl ngkelt 
fler ~j.~un2: 
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• RECHNUNGSHOF 
3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

1033 Wien - Postfach 240 

Zl 469-01/85 

An das 

Bundesministerium 
fUr Finanzen 

Himmelpfortgasse 2 
1010 Wie n 

Der RH bestitigt den Erhalt des mit do Schreiben 
vom 1. Feber 1985, GZ 13 8102/2-IV/13/85, ver

sendeten Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Energieförderungsgesetz 1979 geindert wird, und 
nimmt dazu wie folgt Stellung: 

In § 20 des Entwurfes werden jene Aspekte aufge

zählt, auf die bei der Bescheinigung der energie
wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit insb Bedacht zu 

nehmen ist. Wenngleich nicht verkannt wird, daß 

in dieser Aufzählung auch auf volkswirtschaftliche 

Interessen RUcksicht genommen wird, erscheint es 

doch zweckmäßig und systematisCh, wenn auch die 

volkswirtschaftlich empfehlenswerte und mit dem 

öffentlichen Interesse im voraussichtlichen Ein
klang stehende Art der Energieaufbringung, die der 

in § 25 geregelte Energiebericht der Bundesregie

rung enthält, in diese Liste aufgenommen wird. 

1985 02 21 
Der Präsident: 

B r 0 e s i 9 k e 
Für di jL~~CZ: t.i g kei t 
tier A~igunl: 
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